
 

 
Abwasserbeseitigung der Stadt Wörth a. Rh. 
Mozartstraße 2 
76744 Wörth a. Rh. 

 

Erklärung zur Festsetzung der Niederschlagswassergebühr  
(§ 18 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) 

 
 

Grundstückseigentümer:  
 
Objekt (Ort): 
 
Objekt (Straße/Hausnummer): 
 
Tel./E-Mail-Adresse: 
(f. evtl. Rückfragen) 
 
 
 

Grundsätzlich gilt: 

zur Festsetzung der Niederschlagswassergebühr gehören alle zu entwässernden bebauten und sonstige befestigten 
Grundstücksflächen, die an Abwasseranlagen angeschlossen sind. 

Erläuterung: 

bebaute Grundstücksfläche: 

- Grundrissflächen aller auf Ihrem Grundstück befindlichen Gebäude, sofern diese an die öffentlichen 
Abwasseranlagen angeschlossen sind. 
 

- Auch dazu zählt, wenn Sie auf Ihrem Grundstück eine Zisterne betreiben und der Überlauf an die 
Abwasseranlage angeschlossen ist. 

Sonstige befestigte Grundstücksflächen:  

Zugehörig sind: 

- Flächen mit undurchlässigem Belag (z.B. Beton-, Asphalt-, Fliesen-, Pflaster oder Plattenbelag) Darunter 
fallen insbesondere Hofflächen oder mit einer Bedachung versehen Flächen (z.B. Treppenanlagen, 
Carports, Wintergärten), sofern diese an eine öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind. 
 

- die mit einem Einlauf (Gully) versehene Flächen ohne festen Oberflächenbelag (z.B. aus verfestigtem   
Mineralgemisch, roter Erde, etc.)  
 

- sonstige befestigte Flächen, die über eine Zisterne mit Überlauf  in die öffentliche Abwasseranlage
gelangen.

Teilweise / Nicht zugehörig sind:

- besonders versickerungsfähig gestaltete Flächenbefestigungen (z.B. Pflasterbeläge mit aufgeweiteten
Sickerfugen oder Kammern, Pflasterbeläge aus porösen Betonsteinen) sog. „Ökopflaster“ und  begrünte 
Dachflächen werden auf Nachweis (Rechnung und Zertifikat) nur teilweise gebührenfestsetzend berück-
sichtigt. Gartenwege zählen nicht dazu.
 
 
 

Schwarz Tatjana
Unterstreichen

Schwarz Tatjana
Unterstreichen



Neuanmeldung: 

Darunter fallen alle neu errichteten Gebäude und Flächen.  

 

Datum:       ab:  

Gesamtgröße des Grundstücks     m²   

 

bebaute Flächen      m²   

befestigte Flächen      m² 

 
evtl. Ökopflaster  (Nachweis erforderlich)   m²  

evtl. Dachbegrünung (Nachweis erforderlich)   m² 

_______________________________________________________________________________________ 

Änderungsmeldung:  

Anzugeben bei Änderungen an Bestandsgebäuden / Flächen. 

 

(Datum)                                                                                         ab                                                                    

bisherige bebaute und befestigte Flächen       m²   

 

Zugang / Erweiterung an bebauten Flächen                                m² 

Zugang / Erweiterung an befestigten Flächen    m² 

                                                                                                     

Abgang / Abriss an bebauten Flächen    m² 

Abgang / Abriss an befestigten Flächen   m²      

______________________________________________________________________________________________ 

Ich versichere, vorstehende Angaben wahrheitsgemäß, nach bestem Wissen und Gewissen, gemacht zu  haben. 

 

Ort: 

Datum:        _____________________________________ 

Unterschrift des Eigentümers/Bevollmächtigter 

                           

________________________________________________________________________________________ 

 

Von der Abwasserbeseitigungseinrichtung auszufüllen: 

Veranlagung ab: 

Wörth am Rhein, den:      ______________________________________ 

         Unterschrift Mitarbeiter 

 

 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Date1: 
	Text18: 
	Text19: 


